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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

30.11.1993 

Geschäftszahl 

93/14/0155 

Rechtssatz 

Beim beherrschenden Gesellschafter ist ein Zufluß selbst dann anzunehmen, wenn sich die GmbH die zur 
Zahlung an den Gesellschafter erforderlichen Mittel nur auf dem Kreditweg hätte beschaffen können (Hinweis 
Herrmann/Heuer/Raupach, Einkommensteuer- und Körperschaftsteuergesetz, Kommentar, 20te Auflage, 
Randzahl 62 zu § 11 dEStG). Unter dem Gesichtspunkt steuerrechtlicher Beurteilung des Verhältnisses zwischen 
nahen Angehörigen, dem das zwischen beherrschenden Gesellschaftern einer GmbH und dieser gleichzuhalten 
ist, ist es den Finanzbehörden nicht verwehrt, der GmbH die Aufnahme von Krediten zuzumuten, also der 
steuerlichen Beurteilung einen Sachverhalt zu unterstellen, wie er unter Fremden üblicherweise vorläge. 


